
 

 

L  e  i  t  s  ä t  z  e 

 
zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 

vom 13. Mai 2014  

  - VGH B 35/12 - 

 

 

1. Die Kontrollbefugnis des Verfassungsgerichtshofs erstreckt sich auf die Prüfung 

der Gesetzgebungszuständigkeit des Landes.   

 

2. Bei dem Rundfunkbeitrag nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag – Art. 1 des 

Fünfzehnten Staatsvertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 

23. November 2011 – handelt es sich um einen Beitrag im abgabenrechtlichen 

Sinn und nicht um eine Steuer. 

 

3. Zulässiger Beitragsgrund ist die Möglichkeit des Rundfunkempfangs. Die Bei-

tragshöhe hingegen hat der Gesetzgeber in verfassungsrechtlich zulässiger Weise 

anhand einer typisierten tatsächlichen Nutzung des Rundfunkangebots bemessen, 

indem er die potenziellen Rundfunknutzer unter Zugrundelegung deren (ange-

nommenen) üblichen Rundfunkkonsums zu Gruppen („Raumeinheiten“) zusam-

mengefasst und den Wert der Bereitstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

anhand einer die individuell unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten ausglei-

chenden „durchschnittlichen“ Nutzung der Gruppenmitglieder – Bewohner bzw. 

Beschäftigte – bewertet hat. 

 

4. Zur Rundfunkfinanzierung können Beiträge auch im nicht privaten Bereich für Be-

triebsstätten und Kraftfahrzeuge erhoben werden. Von einer funktionierenden, auf 

einer von politischen und finanziellen Interessen unbeeinflussten Meinungs- und 

Informationsfreiheit aufbauenden Demokratie profitieren nicht nur die Bürger. Eine 

freie wirtschaftliche Betätigung ist allein in einem demokratischen Umfeld möglich. 

Nur in einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft sind die Wahrung 

rechtsstaatlicher Maßstäbe sowie die friedliche Lösung gesellschaftlicher Konflikte 

und damit die Aufrechterhaltung der für eine unternehmerische Betätigung unab-
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dingbaren Rahmenbedingungen garantiert. Instrumente, die – wie der öffentlich-

rechtliche Rundfunk – der Gewährleistung der für eine demokratische Grundord-

nung unabdingbaren Voraussetzungen dienen, kommen damit auch einer unter-

nehmerischen Tätigkeit zugute. 

 

5. Der Gesetzgeber muss die Entwicklung des Rundfunkbeitragsrechts einschließlich 

der hierzu wechselbezüglichen technischen Veränderungen kontinuierlich be-

obachten. Ihm – wie auch den Verwaltungsgerichten – obliegt insbesondere die 

fortlaufende Prüfung, ob extreme Härtefälle, denen auch im Wege einer verfas-

sungskonformen Auslegung oder (entsprechenden) Anwendung von § 5 Abs. 4 

Satz 1, Abs. 5 Nr. 2 RBStV keine Rechnung getragen werden kann, eine abwei-

chende verfassungsrechtliche Bewertung (Einführung einer Härtefallregelung auch 

im nicht privaten Bereich) erfordern. 


